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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 3 8 5 / 2 0 1 9 / B V    
Datum: 

30.10.2019 

Federführung: 

Dezernat III, Kinder- und Jugendamt 

Beteiligung: 

Dezernat I, Rechtsamt 

Betreff: 

Änderung der Gutscheinsatzung 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur Be-
schlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Jugendhilfeausschuss 14.11.2019 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

04.12.2019 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 17.12.2019 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 19. Dezember 2019 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Jugendhilfeausschuss und der Haupt- und Finanzausschuss empfehlen dem Ge-
meinderat folgenden Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die 2. Satzung zur Änderung der Gutscheinsatzung. (Anlage 
01). 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 Aufwendungen im Ergebnishaushalt jährlich bis zu 1.200.000 € 

 Personalbedarf jährlich mindestens 67.000 € 

Einnahmen:  

  

  

Finanzierung:  

Im Haushalt 2020 wurden bereits berücksichtigt für   

 die Änderung des Gutscheinmodells  3.000.000 € 

Folgekosten:  

  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Der Beschluss des Gemeinderats vom 17.10.2019 zu Punkt 4 der Drucksache 
0289/2019/BV wird mit dieser Satzungsänderung ab 01.01.2020 umgesetzt werden. 
Demnach wird der Festlegung des Gemeinderates folgend der Gutschein entsprechend 
erhöht. Außerdem wird die neue und vereinfachte Berechnungsweise des relevanten 
Einkommens auch zur Berechnung der Gutscheinhöhe festgelegt. 
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Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 14.11.2019 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 14.11.2019 

4 Änderung der Gutscheinsatzung 
Beschlussvorlage 0385/2019/BV 

Bürgermeister Dr. Gerner ruft den Tagesordnungspunkt auf und verweist auf die Ent-
scheidungen des Gemeinderates vom 17.10.2019. Die folgende Beschlussvorlage ent-
hält die entsprechende Anpassung der Gutscheinsatzung. Der Sachantrag der SPD-
Fraktion (Anlage 01 zur Drucksache 0385/2019/BV) ist als Tischvorlage verteilt. 

Es melden sich zu Wort: 
Stadtrat Michelsburg, Stadträtin Heldner, Stadträtin Stolz, Stadtrat Sannwald 

Stadtrat Michelsburg erläutert die Hintergründe zum Sachantrag (Anlage 01) der 

SPD-Fraktion: 

Die Gewährung eines Gutscheins setzt die Entrichtung eines Mindestbeitrags auf den 
konkret in der Einrichtung zu zahlenden Elternbeitrag (ohne Essensentgelt) voraus. Un-
terschreitet der zu leistende Elternbeitrag den entsprechenden Mindestbeitrag, wird kein 
Gutschein gewährt. Überschreitet die Differenz zwischen Elternbeitrag und Mindestbei-
trag die maximale Gutscheinhöhe nach Absatz 5, so wird ein Gutschein in Höhe des Ma-
ximalbetrags gewährt. Unterschreitet die Differenz die maximale Gutscheinhöhe nach 
Absatz 5, so wird ein Gutschein in Höhe des Differenzbetrages gewährt. Der von den 
Personensorgeberechtigten an die Einrichtung zu entrichtende Mindestbeitrag entspricht 
dem Beitrag, welcher in der Entgelttabelle der Stadt Heidelberg für die jeweilige Kin-
deranzahl und Stundenanzahl genannt wird.  

Stadtrat Michelsburg entschuldigt sich dafür, dass der Antrag erst kurz vor der Sitzung 
eingereicht wurde. Mit dem Antrag wird die Anpassung des Mindestbetrages nach Abzug 
des Gutscheinbetrages an den vergleichbaren Entgeltbetrag in einer städtischen Kinder-
tageseinrichtung unter Berücksichtigung von Geschwisterkindern erreicht. Frau Becker, 
Mitarbeiterin des Kinder- und Jugendamtes, erklärt hierzu, dass durch den Antrag bereits 
Entscheidungen zur Bezuschussung der Geschwisterermäßigung bei freien Trägern vor-
weggenommen werden. Hierzu ist für März 2020 eine Beschlussvorlage vorgesehen. 
Frau Lasso, Leiterin des Kinder- und Jugendamtes, ergänzt, dass dies zu einem Zielkon-
flikt führt. Stadträtin Heldner ist der Meinung, dass man derzeit die Satzung wie vorgese-
hen beschließen sollte, da aufgrund der Komplexität des Themas man die Übersicht über 
das Beschlossene verliert. Da eine Vorlage zur Geschwisterermäßigung vorgesehen sei, 
habe man noch die Möglichkeit notwendige Ergänzungen vornehmen zu können.  

Stadträtin Stolz zeigt Verständnis für beide Seiten. Da das Anliegen ein faires, sozial 
ausgewogenes und einfaches System sein soll, unterstützt sie den Vorschlag von Stadt-
rätin Heldner. Stadtrat Sannwald bittet darum Anträge mit ausreichendem Vorlauf einzu-
reichen, da es viel Zeit gebraucht hat, den Antrag nachzuvollziehen. Es schließt sich in-
haltlich seinen Vorrednerinnen an. 
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Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorlagen, stellte Bürgermeister Dr. Gerner den 

Sachantrag der SPD-Fraktion zur Abstimmung: 

Die Gewährung eines Gutscheins setzt die Entrichtung eines Mindestbeitrags auf den 
konkret in der Einrichtung zu zahlenden Elternbeitrag (ohne Essensentgelt) voraus. Un-
terschreitet der zu leistende Elternbeitrag den entsprechenden Mindestbeitrag, wird kein 
Gutschein gewährt. Überschreitet die Differenz zwischen Elternbeitrag und Mindestbei-
trag die maximale Gutscheinhöhe nach Absatz 5, so wird ein Gutschein in Höhe des Ma-
ximalbetrags gewährt. Unterschreitet die Differenz die maximale Gutscheinhöhe nach 
Absatz 5, so wird ein Gutschein in Höhe des Differenzbetrages gewährt. Der von den 
Personensorgeberechtigten an die Einrichtung zu entrichtende Mindestbeitrag entspricht 
dem Beitrag, welcher in der Entgelttabelle der Stadt Heidelberg für die jeweilige Kin-
deranzahl und Stundenanzahl genannt wird.  

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt mit 04: 07: 08 Stimmen 

Danach stellt Bürgermeister Dr. Gerner den Beschlussvorschlag der Verwaltung 

zur Abstimmung: 

Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses: 

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die 2. Satzung zur Änderung der Gutscheinsatzung. (Anlage 
01). 

gezeichnet 
Dr. Joachim Gerner 
Bürgermeister 

 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 04.12.2019 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 17.12.2019 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Begründung:  

Im Rahmen der Zielvereinbarungen zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde die Verwaltung beauf-
tragt, das Gutscheinmodell fortzuschreiben. Nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 
17.10.2019 (Drucksache 0289/2019/BV) sollen die Gutscheinbeträge erhöht werden und der an-
spruchsberechtigte Personenkreis erweitert werden (auch Entgeltstufe V). Bei einer Betreuungszeit 
von 35 Stunden bis unter 45 Stunden soll ein Gutschein in Höhe von 200 Euro gewährt werden. Für 
Betreuungszeiten unter 35 Stunden und ab 45 Stunden / Woche wird die Höhe der Zuschüsse ent-
sprechend angepasst. 

1. Ausgangslage 

Die Satzung über die Gewährung von einkommensabhängigen Gutscheinen für Betreuungsangebo-
te für Heidelberger Kinder unter drei Jahren in nicht städtischen Kindertageseinrichtungen (Gut-
schein-Satzung) wurde zuletzt mit Wirkung ab 01.09.2018 verändert (Drucksache 0060/2018/BV). 
Seither wurden in einem zweistufigen System einkommensgestaffelte Gutscheine gewährt, um die 
Belastung von Eltern durch Entgeltforderungen für die Betreuung von Kleinkindern in Krippen von 
freien Trägern den Belastungen von Eltern, deren Kleinkinder in städtischen Einrichtungen betreut 
werden, anzunähern.   

Nach § 1 der Gutscheinsatzung sollen Personensorgeberechtigte mit geringem bis mittlerem Ein-
kommen durch einen Zuschuss finanziell in die Lage versetzt werden, einen gewünschten Betreu-
ungsplatz für ihr Kleinkind in Anspruch nehmen zu können. Sie sollen daher einkommensbezogene 
Gutscheine erhalten, welche die Elternbeiträge der gewählten Einrichtung unmittelbar um den jewei-
ligen Gutscheinbetrag reduzieren. Er darf nicht zur Beitragsfreiheit oder zu unverhältnismäßig 
geringen Elternbeiträgen führen. Die Satzung sieht daher Mindestbeiträge vor.  

Die Höhe des Gutscheinbetrags ist abhängig vom Familieneinkommen und von der Betreuungszeit. 

Bisherige Gutscheinhöhe: 

 
Einkommensgrenze 

jährlich 
bis zu 43.000 Euro 

Einkommensgrenze jährlich 
über 43.000 Euro und 

bis zu 69.000 Euro 

Betreuungszeit:  Gutscheinhöhe: Gutscheinhöhe: 

25 bis unter 35 Wochenstunden 100 Euro 50 Euro 

ab 35 bis unter 45 Wochenstunden 150 Euro 75 Euro 

ab 45 Wochenstunden 200 Euro 100 Euro 
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Für den Elternbeitrag gibt es einen monatlichen Mindestbeitrag, der von den Eltern selbst zu entrich-
ten ist. 

 
Einkommensgrenze 

jährlich 
bis zu 43.000 Euro 

Einkommensgrenze jährlich 
über 43.000 Euro und 

bis zu 69.000 Euro 

Betreuungszeit Mindestbeitrag: Mindestbeitrag: 

25 bis unter 35 Wochenstunden 100 Euro 200 Euro 

ab 35 bis unter 45 Wochenstunden 150 Euro 300 Euro 

ab 45 Wochenstunden 200 Euro 400 Euro 

2. Wesentliche Änderungen der Satzung 

Für Betreuungszeiten von mehr als 25 bis unter 35 Stunden /Woche wird der Gutschein-
Höchstbetrag auf 150 Euro, für Betreuungszeit von 35 Stunden bis unter 45 Stunden auf 200 Euro 
und für Betreuungszeiten über 45 Wochenstunden auf 250 Euro festgesetzt. Diese Höchstbeträge 
gelten für alle anspruchsberechtigten Entgeltstufen. 

Der anspruchsberechtigte Personenkreis wird ausgeweitet. Künftig sind alle Familien anspruchsbe-
rechtigt, deren Einkünfte weniger als 82.000 Euro betragen. Dies entspricht der Einkommensstufe V 
des städtischen Entgeltsystems. 

Für Familien, deren Einkünfte der Entgeltstufe V des städtischen Entgeltsystems entsprechen, wird -
nach der wöchentlich vertraglichen Betreuungszeit gestaffelt-  ein von der Familie zu tragender Min-
destbeitrag festgelegt, der den im städtischen Entgeltsystem zu leistenden Entgelten entspricht. 
Dieser Mindestbeitrag wird in Abhängigkeit von der Betreuungszeit wie folgt festgelegt: 

Betreuungszeit Mindestbeitrag: 

25 bis unter 35 Wochenstunden 250 Euro 

ab 35 bis unter 45 Wochenstunden 375 Euro 

ab 45 Wochenstunden 500 Euro 

Um die Berechnung der Entgeltstufen zu vereinfachen, wurde mit den Ämtern, im Rahmen deren 
Leistungen es ebenfalls auf die Einkünfte des berechtigten Personenkreises ankommt (Ermäßi-
gungsregelungen der Musik- und Singschule und des Amtes für Schule und Bildung in der Schul-
kindbetreuung und Bestimmung des Kreises der Berechtigten für die Leistungen nach dem Heidel-
berg-Pass+ des Bürger- und Ordnungsamtes), Gespräche geführt mit dem Ziel, zu einer einheitli-
chen Berechnung zu gelangen.  

Für die Zukunft wird vorgeschlagen, dass ab dem 01.01.2020 die positiven Jahreseinkünfte (Er-
werbseinkommen, Kindergeld, Einkommen aus Vermietung und Verpachtung et cetera) für die Be-
rechnung herangezogen werden. Vom Erwerbseinkommen wird die Werbungskostenpauschale 
(1.000 Euro) abgezogen und vom Restbetrag ein Pauschalabzug von jeweils 10 % bei Vorliegen 
von Steuer-, Renten- und Krankenversicherungspflicht berücksichtigt.  

Nach ersten Berechnungen führt dies gegenüber der bisherigen Berechnungsmethode zu einer Re-
duzierung der zu berücksichtigenden Einkünfte um circa 5 %. Damit wird der Inhalt der Zielvereinba-
rungen des Doppelhaushalts 2019/2020, die eine Anhebung der Einkommensgrenzen um 5 % vor-
sehen, umgesetzt. 
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3. Personalbedarf 

Der zusätzliche Personalbedarf ist abhängig davon, wie viele Familien diese Leistungen tatsächlich 
in Anspruch nehmen. Auf Basis der bisherigen Erfahrungswerte besteht zur Umsetzung der vorge-
schlagenen Änderungen zunächst Bedarf an mindestens einer zusätzlichen Verwaltungskraft im 
mittleren Dienst, welche zusätzliche Personalkosten in Höhe von rund 67.000 Euro verursacht. Eine 
Konkretisierung des dauerhaften zusätzlichen Stellen- und Mittelbedarfs erfolgt rechtzeitig zu den 
nächsten Haushaltsberatungen. 

4. Fazit 

Viele Familien, die bereits jetzt einen Gutschein erhalten haben, werden von der Anhebung der 
Höchstbeträge profitieren. Die vorgeschlagenen Änderungen führen außerdem zur deutlichen Aus-
weitung des anspruchsberechtigten Personenkreises. Aufgrund der Auswertungen des städtischen 
Entgeltsystems ist davon auszugehen, dass etwa 70% der Familien den Entgeltstufen I bis V des 
städtischen Entgeltsystems zuzuordnen sind.  

Die Höhe des finanziellen Aufwands ist davon abhängig, wie viele der anspruchsberechtigten Fami-
lien tatsächlich künftig einen Heidelberg-Pass+ oder einen Gutschein beantragen und beläuft sich 
voraussichtlich auf ungefähr 1.200.000 Euro jährlich. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwick-
lungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

+ / - 
berührt: 

Ziel/e: 

SOZ 1 + Armut begrenzen, Ausgrenzung verhindern 
  Begründung: 

  Abbau sozialer Benachteiligung 
  Ziel/e: 

QU1 +- Solide Haushaltswirtschaft 
  Begründung: 

  

Durch die Entlastung der Eltern entstehen erhebliche Mehrkosten. Hier-
durch werden allerdings die Elternentgelte bei den verschiedenen Trägern 
einander angeglichen, die Trägervielfalt erhalten und die Stadt wird entlas-
tet, da sie weniger neue eigene Kindertageseinrichtungen betreiben muss. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Dr. Joachim Gerner 

 

Anlagen zur Drucksache:  
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Nummer: Bezeichnung  

01 2. Satzung zur Änderung der Gutscheinsatzung 

02 Sachantrag der SPD-Fraktion vom 14.11.2019 
(Tischvorlage in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 14.11.2019) 
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